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Bekanntmachungen des Landratsamtes 
 
Allgemeinverfügung des Landratsamtes Kelheim vom 02.02.2021,  
Nr. 33 – 5650 – AllgV-Geflügelpest-001 
 
 
Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest; 
Allgemeinverfügung zur Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen im Landkreis 
Kelheim zu präventiven Zwecken 
 
 
Das Landratsamt Kelheim erlässt aufgrund § 6 Abs. 2 der Verordnung zum Schutz gegen die 
Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2018 (BGBl. I S. 1665), § 4 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. März 2020 (BGBl. I S. 1170) i .V.m. § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-Verord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), Art. 6 und 
Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem 
Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1982 (BayRS II S. 241) BayRS 2011-2-
I (Art. 1–62), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 27. April 2020 (GVBl. S. 236) geändert 
worden ist und Art. 3 Abs. 2 des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG) vom 
24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 
24. Juli 2020 (GVBl. S. 370) geändert worden ist, folgende 
 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 
 
 

1. Halter von Geflügel im Landkreis Kelheim bis einschließlich 1.000 Stück Geflügel haben 

sicherzustellen, dass 
 

a. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels 

gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 
 

b. die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen 

nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden 

und dass diese Personen die Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach Verlassen des 

Stalles oder sonstigen Standorts des Geflügels unverzüglich ablegen, 
 

c. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und Ein-

wegschutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 
 

d. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten Gerät-

schaften und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder 

Ausstallung die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrich-

tungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert werden, 
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e. betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Viehver-

kehrsverordnung unmittelbar nach Abschluss eines Geflügeltransports auf einem be-

festigten Platz gereinigt und desinfiziert werden, 
 

f. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung einge-

setzt und 

aa) in mehreren Ställen oder 

bb) von mehreren Betrieben gemeinsam 

benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall oder, in den Fällen 

des Buchstaben bb, im abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert 

werden, 
 

g. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber Auf-

zeichnungen gemacht werden, 
 

h. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verende-

ten Geflügels nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und 

desinfiziert wird oder werden, 
 

i. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zum 

Wechseln und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten 

wird. 

 

2. Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Ge-

flügel und gehaltene Vögel anderer Arten als Geflügel verkauft, gehandelt oder zur Schau 

gestellt werden, sind im Landkreis Kelheim verboten. 

 

3. Für Wildvögel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 Geflügelpest-Verordnung (hierunter fallen: 

Hühnervögel, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lappentaucherartige 

oder Schreitvögel) gilt ein allgemeines Fütterungsverbot im gesamten Landkreis Kelheim. 

 

4. Alle Geflügelhalter im Landkreis Kelheim, die ihrer Pflicht zur Meldung des gehaltenen 

Geflügels bisher noch nicht nachgekommen sind, haben die Haltung von Geflügel inner-
halb von 14 Tagen nach Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung beim Landratsamt 

Kelheim – Veterinärabteilung –, Hemauer Straße 48, 93309 Kelheim, Tel.: 09441/207-

7100 bzw. Telefax: 09441/207-7050 oder per Email an veterinaerabteilung@landkreis-

kelheim.de anzuzeigen. 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VIEHVERKV&p=17
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VIEHVERKV&p=17&x=1
mailto:veterinaerabteilung@landkreis-kelheim.de
mailto:veterinaerabteilung@landkreis-kelheim.de
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5. Die Anfechtung der Nummer 1 des Tenors hat nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Verwal-

tungsgerichtsordnung (VwGO) i. V. m. § 37 TierGesG keine aufschiebende Wirkung.  

Die sofortige Vollziehung der in den Nummern 2 bis 4 des Tenors getroffenen Regelun-

gen wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

 

6. Kosten werden nicht erhoben. 

 

7. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.  

 
 
 

Begründung: 
 

I. 
 
Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hat am 19.11.2020 HPAI H5 bei Wildvögeln in Bayern (Land-
kreis Passau) nachgewiesen. 
Hierbei handelt es sich um gesund erlegte Wildenten (Stockenten, Erlegeort: Gemeinde Bad Füs-
sing) die im Rahmen des bayerischen Wildvogelmonitorings beprobt wurden. 
 
Tägliche Meldungen aus Süddeutschland und Südeuropa zeigen eine nach wie vor anhaltende 
Ausbreitungstendenz des Geflügelpestgeschehens durch hochpathogene aviäre Influenzaviren 
des Subtyps H5 (HPAIV H5). Mittlerweile wurden in allen Bundesländern außer Sachsen-Anhalt 
und dem Saarland Ausbrüche der HPAI H5 (Wild-, aber auch Hausgeflügel) amtlich festgestellt.  
 
In Bayern gibt es aktuell 5 Ausbrüche (Bayreuth, Passau, Landsberg am Lech, Haßberge und 
Starnberg). Europaweit sind alle EU-Mitgliedsstaaten betroffen. Nur die Schweiz meldet noch 
keine Ausbrüche. 
 
Das hohe HPAI-Risiko wird in der aktuellen Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Institutes (FLI) 
(bzw. des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)) vom 
07.01.2021 bestätigt. In dem oben genannten Gutachten des FLI (bzw. LGL) wird das Risiko des 
Eintrags von Geflügelpest des Subtyps H5 durch Wildvögel in Hausgeflügelbeständen bundes-
weit als hoch eingeschätzt und die konsequente Durchsetzung von Vorsorgemaßnahmen (insbe-
sondere der Biosicherheit) empfohlen. 
 
Die Dichte der Wildvogelpopulationen in den Rastgebieten, insbesondere aufgrund der durch den 
Landkreis Kelheim fließenden Donau und dem Rhein-Main-Donau-Kanal, kann in den kommen-
den Wochen weiter zunehmen. Diese und klimatische Bedingungen begünstigen die Virusüber-
tragung und Ausbreitung. Tote, infizierte Wildvögel werden von Aasfressern aufgenommen, die 
zu einer Virusverbreitung innerhalb ihres Bewegungsradius und zu Umweltkontaminationen bei-
tragen. Damit steigt auch das Risiko indirekter Eintragungswege in Geflügelhaltungen. 
 
Das Risiko der Ausbreitung von HPAIV H5 in Wasservogelpopulationen innerhalb Deutschlands 
und Europas wird hoch eingestuft. Das Risiko weiterer Einträge in deutsche Geflügelhaltungen 
und Vogelbestände in zoologischen Einrichtungen durch direkte und indirekte Kontakte zu Wild-
vögeln wird ebenfalls als hoch eingeschätzt, insbesondere bei Haltungen in der Nähe von Was-
servogelrast- und Wildvogelsammelplätzen, einschließlich Ackerflächen, auf denen sich Wildvö-
gel sammeln. 
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Aufgrund des genannten Gutachtens sowie der festgestellten Ausbrüche der Geflügelpest bei 
Wildvögeln hat die Risikobewertung zu dem Ergebnis geführt, dass es erforderlich ist, weitere 
Maßnahmen zum Schutz der Geflügelhaltungen vor HPAI H5 anzuordnen. Ein Übergreifen der 
Geflügelpest auf Nutzgeflügelbestände ist auch deshalb zu verhindern, um die tierische Erzeu-
gung (Eier und Geflügelfleisch) von hochwertigen Lebensmitteln nicht zu gefährden. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es zunächst als erste Maßnahmenstufe notwendig, auch kleinen Ge-
flügelhaltungen (< 1000 Tiere) bayernweit Biosicherheitsmaßnahmen, die bereits gesetzlich für 
die größeren Betriebe gelten, aufzuerlegen, um zunächst eine allgemeine Aufstallungsverpflich-
tung noch zu umgehen.  
 
 

II. 
 
Das Landratsamt Kelheim ist für den Erlass dieser Allgemeinverfügung sachlich nach Art. 1 Abs. 
2 sowie Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 i. V. m. Art. 19 Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutz-
gesetz (GDVG) und örtlich nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
(BayVwVfG) zuständig.  
 

Begründung für Nr. 1  
Die Anordnung der Maßnahmen gemäß Nr. 1 der Verfügung erfolgt in Ergänzung zu den Maß-
nahmen in § 6 Absatz 1 Geflügelpest-Verordnung, die generell erst für Geflügelhaltungen ab 
1.000 Stück Geflügel gelten, auf Grundlage des § 6 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung.  
Da die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel vor allem durch direkten Kontakt mit infi-
zierten Tieren oder durch Kontakt mit Kot und anderweitig viruskontaminierten Materialien wie 
etwa Einstreu, Gerätschaften, Schuhwerk oder Schutzkleidung erfolgt, ist es erforderlich, die 
Geflügelhaltungen im Landkreis zu schützen und den Eintrag oder die Verschleppung des 
Virus in bzw. aus Nutzgeflügelbestände zu vermeiden. Die Anordnung der unter Nr. 1 der Ver-
fügung genannten Maßnahmen sind geeignet, das Risiko des Eintrags von Geflügelpestvirus 
in Geflügelhaltungen bzw. dessen Verbreitung zu vermindern. 
 
Diese Anordnung erfolgte nach Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens. Die Maßnahmen 
sind geeignet, den Zweck, die Verhinderung einer Infektion von Hausgeflügel mit H5 HPAI zu 
erreichen. Andere mildere Mittel, welche zur Zweckerreichung gleichermaßen geeignet ist, 
sind nicht ersichtlich. Die Anordnung ist auch angemessen, da die wirtschaftlichen Nachteile, 
welche die betroffenen Tierhalter durch die Maßnahmen erleiden, im Vergleich zum gesamt-
wirtschaftlichen Schaden, der durch einen einzigen Geflügelpestausbruch für die gesamte Ge-
flügel- und Lebensmittelwirtschaft entstehen kann, nachrangig sind. Aufgrund des überragen-
den allgemeinen Interesses an der Verhinderung der Weiterverbreitung der Geflügelpest müs-
sen die privaten und wirtschaftlichen Interessen der Geflügelhalter im Rahmen der Angemes-
senheit zurückstehen. 

 
Begründung für Nr. 2 
Das Verbot von Geflügelausstellungen, -schauen und –märkten sowie Veranstaltungen ähnli-
cher Art mit Geflügel und gehaltenen Vögeln anderer Arten als Geflügel in Nr. 4 dieser Allge-
meinverfügung ergibt sich aus § 4 Abs. 2 der ViehVerkV i.V.m. § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-
Verordnung. Gemäß § 38 Abs. 11 i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 TierGesG kann die zuständige 
Behörde zur Vorbeugung von Tierseuchen und deren Bekämpfung Verfügungen über die 
Durchführung von Veranstaltungen, anlässlich derer Tiere zusammenkommen, erlassen. Das 
gemäß Nr. 2 der Verfügung angeordnete Verbot Geflügelausstellungen, -schauen und –märk-
ten sowie Veranstaltungen ähnlicher Art mit Geflügel und gehaltenen Vögeln anderer Arten 
als Geflügel im Landkreis Kelheim ist erforderlich, da durch den bei solchen Veranstaltungen 
gegebenen engen Kontakt von Tieren ein bislang nicht abschätzbares Infektionsrisiko besteht 
und durch einen Verkauf eine Verschleppung von potentiell infizierten Tieren möglich ist. 
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Begründung für Nr. 3 
Das in Nr. 3 dieser Allgemeinverfügung angeordnete allgemeine Fütterungsverbot von Wild-
vögeln erfolgt auf Grundlage von Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über das Lan-
desstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG), da virushaltige Ausscheidungen von 
Wildvögeln jederzeit z.B. Oberflächengewässer, Futtermittel und Einstreu bei im Auslauf ge-
haltenen Geflügel mit Influenzaviren, die für das Geflügel pathogen sind, kontaminieren kön-
nen. Die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel erfolgt vor allem durch direkten Kontakt 
mit infizierten Tieren oder durch Kontakt mit Kot und anderweitig viruskontaminierten Materia-
lien wie etwa Einstreu, Gerätschaften, Schuhwerk oder Schutzkleidung. Um die Verbreitung 
des Virus durch direkten Kontakt zwischen Wildvögeln so weit wie möglich zu vermeiden ist 
es aus fachlichen Erwägungen erforderlich, Fütterungen von Wildvögeln zu unterbinden, denn 
die Fütterungsplätze stellen naturgemäß entsprechende „Hot-Spots“ dar, an denen viele Wild-
vögel zur gleichen Zeit zusammentreffen. 

 
Begründung für Nr. 4 
Die in Nr. 4 dieser Allgemeinverfügung angeordnete Verpflichtung zur unverzüglichen Meldung 
der Bestände erfolgt auf Grundlage von § 26 Abs. 1 der ViehVerkV i. V. m. § 2 Abs. 1 Geflü-
gelpest-Verordnung, wonach jeder, der Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhüh-
ner, Tauben, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel hält, dies der zuständigen Behörde vor 
Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und der Anzahl der im 
Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes 
bezogen auf die jeweilige Tierart mitzuteilen hat. Die Anordnung der Maßnahme in Nr. 4, dass 
eine noch nicht erfolgte Meldung innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe der Allgemein-
verfügung nachzuholen ist, beruht auf § 65 Geflügelpest-Verordnung i. V. m. §§ 38 Abs. 11, 6 
Abs. 1 Nr. 11 a TierGesG. Die behördliche Kenntnis aller Tierhalter sowie der von ihnen ge-
haltenen Tiere ist im Rahmen der Bekämpfung hochansteckender Erkrankungen notwendig. 

 
Begründung für Nr. 5 
Die sofortige Vollziehung der Maßnahmen in den Nummern 2 bis 4 dieser Allgemeinverfügung 
wird gemäß § 80 Satz 1 Abs. 2 Nr. 4 VwGO angeordnet, da es sich bei der aviären Influenza 
H5 um eine hochansteckende und leicht übertragbare Tierseuche handelt, deren Ausbruch mit 
hohen wirtschaftlichen Schäden und weitreichenden Handels-restriktionen einhergeht. Die 
Maßnahmen zum Schutz vor der Verschleppung der Seuche müssen daher sofort und ohne 
eine zeitliche Verzögerung greifen. Es kann nicht abgewartet werden, bis die Rechtmäßigkeit 
der amtlichen Verfügung zur Prävention der Seucheneinschleppung gerichtlich festgestellt 
wird. Insofern überwiegt das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung ein entgegen-
stehendes privates Interesse an der aufschiebenden Wirkung eines eventuellen Wider-
spruchs. 

 
Begründung für Nr. 6 
Die Kostenentscheidung in Nr. 6 dieses Bescheides beruht auf Art. 13 des Ausführungs-ge-
setzes zum Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes (BayAGTierGesG). 
 
Begründung für Nr. 7 
Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öf-
fentlicher Bekanntmachung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt 
gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann nach Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG ein hiervon 
abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt 
werden. Von dieser Vorschrift wird Gebrauch gemacht, sodass diese Allgemeinverfügung ei-
nen Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Kelheim als bekannt ge-
geben gilt. 
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Diese Allgemeinverfügung ist auch auf der Homepage des Landratsamtes Kelheim unter 
www.landkreis-kelheim.de/ einsehbar. 
 
 
 

Hinweise: 

1. Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung hinsichtlich 

der allgemein geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früherkennung 

bei gehäuften Verlusten wird hingewiesen.  

2. Es wird empfohlen, die tierseuchenrechtlich erforderliche Zulassung von Geflügelhändlern 

anhand der Vorlage der entsprechenden Zulassungsbescheide vor der Bestellung von Ge-

flügel durch den Tierhalter zu überprüfen. Alternativ ist die Liste der für den innergemein-

schaftlichen Handel zugelassenen Geflügelbetriebe im Internet abrufbar unter: 

https://tsis.fli.de/GlobalTemp/202101280952127737.pdf 

3. Ordnungswidrig i.S.d. des § 64 der Geflügelpest-Verordnung, § 46 ViehVerkV und  

§ 32 Abs. 2 Nr. 4 des TierGesG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemein-

verfügung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 

Euro geahndet werden.  

 

4. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früherkennung im Sinne des § 4 

Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung an den Landesuntersuchungseinrichtungen sind 

kostenfrei.  

 
 
  

http://www.landkreis-kelheim.de/
https://tsis.fli.de/GlobalTemp/202101280952127737.pdf
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erho-
ben werden bei dem  

 
Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 

 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 
Form. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Nie-
derschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
1Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de).  
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
 
 
Kelheim, 02.02.2021 
Landratsamt 
 
 
 
 
 
 
Welnhofer 
Regierungsrat 
 


